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Nichtverbreitung einzuhalten und so die notwendigen Voraus-
setzungen für die Festigung des Friedens und der Zusammen-
arbeit in der Region zu schaffen;

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender
Maßnahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte Of-
fenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegenhei-
ten fördern, unter anderem durch die Teilnahme an dem Sy-
stem der Vereinten Nationen für die standardisierte Berichter-
stattung über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung
genauer Daten und Informationen an das Register der Verein-
ten Nationen für konventionelle Waffen273;

7. ermutigt die Mittelmeerländer, unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
ihre Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus in al-
len seinen Arten und Erscheinungsformen, einschließlich des
möglichen Einsatzes von Massenvernichtungswaffen durch
Terroristen, sowie zur Bekämpfung der internationalen Krimi-
nalität, des unerlaubten Waffentransfers, der unerlaubten Ge-
winnung und des unerlaubten Konsums von Drogen sowie des
unerlaubten Drogenverkehrs weiter zu verstärken, welche al-
lesamt eine ernsthafte Bedrohung des Friedens, der Sicherheit
und der Stabilität in der Region darstellen und somit die Ver-
besserung der derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und so-
zialen Lage sowie die freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den Staaten gefährden, den Ausbau der internationalen
Zusammenarbeit behindern und zur Negierung der Menschen-
rechte, der Grundfreiheiten und der demokratischen Grundla-
gen einer pluralistischen Gesellschaft führen;

8. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mit-
tel zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der
Mittelmeerregion vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt „Festigung von Sicherheit und
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 61/102

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/401, Ziff. 8)274.

61/102. Übereinkommen über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das
vollständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biologi-
scher) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernich-
tung solcher Waffen, 

mit Befriedigung feststellend, dass dem Übereinkommen
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher Waffen275 einhundertfünf-
undfünfzig Vertragsstaaten angehören, darunter alle ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats, 

eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des Über-
einkommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der
Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen zu beteiligen,
namentlich auch an dem in der Schlusserklärung der dritten
Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens276 vereinbarten Informations- und Datenaustausch,
und dem Generalsekretär die entsprechenden Informationen
und Daten nach dem einheitlichen Verfahren jährlich späte-
stens bis zum 15. April zur Verfügung zu stellen, 

es begrüßend, dass in der Schlusserklärung der vierten
Überprüfungskonferenz277 erneut bekräftigt wurde, dass nach
Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen
effektiv untersagt sind, 

1. fordert alle Unterzeichnerstaaten, die das Überein-
kommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen275

noch nicht ratifiziert haben, erneut auf, dies unverzüglich zu
tun, und fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen
noch nicht unterzeichnet haben, auf, bald Vertragsstaaten zu
werden und dadurch zur Herbeiführung der Universalität des
Übereinkommens beizutragen; 

2. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Infor-
mationen und Daten und fordert alle Vertragsstaaten des Über-
einkommens erneut auf, sich an dem in der Schlusserklärung
der dritten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des
Übereinkommens276 vereinbarten Informations- und Daten-
austausch zu beteiligen;

3. anerkennt die maßgebliche Mitwirkung der Ver-
tragsstaaten an den bisherigen Tagungen der Vertragsstaaten
und den Sachverständigentagungen sowie den konstruktiven
und nützlichen Informationsaustausch, der dabei stattfand;

4. begrüßt die Erörterung und Förderung einer gemein-
samen Haltung und wirksamer Maßnahmen zu den auf der
fünften Überprüfungskonferenz vereinbarten Themen278: im
Jahr 2003 die Verabschiedung der innerstaatlichen Maßnah-
men, die zur Umsetzung der in dem Übereinkommen festge-
legten Verbote notwendig sind, namentlich der Erlass straf-
rechtlicher Maßnahmen, und die Schaffung nationaler Mecha-
nismen zur Gewährleistung und Aufrechterhaltung der Sicher-
heit und Kontrolle von pathogenen Mikroorganismen und

273 Siehe Resolution 46/36 L.
274 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ungarn.

275 Resolution 2826 (XXVI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1983 II S. 132; LGBl. 1991 Nr. 64; öBGBl. Nr. 432/1975; AS 1976 1438.
276 BWC/CONF.III/23, Teil II.
277 BWC/CONF.IV/9, Teil II.
278 Siehe BWC/CONF.V/17.
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Toxinen, im Jahr 2004 die Stärkung der internationalen Kapa-
zität zur Reaktion auf Fälle eines mutmaßlichen Einsatzes von
biologischen oder Toxinwaffen oder auf verdächtige Krank-
heitsausbrüche, zur Untersuchung solcher Fälle und zur Mil-
derung ihrer Auswirkungen sowie die Stärkung und Auswei-
tung nationaler und internationaler institutioneller Anstren-
gungen und der bestehenden Mechanismen zur Überwachung,
Entdeckung, Diagnose und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten, die Menschen, Tiere und Pflanzen befallen, und im Jahr
2005 der Inhalt, der Erlass und die Verabschiedung von Ver-
haltenskodizes für Wissenschaftler; 

5. erinnert daran, dass der sechsten Überprüfungskon-
ferenz das Mandat erteilt wurde, die bei der Überprüfung der
Wirkungsweise des Übereinkommens gemäß seinem Arti-
kel XII aufgezeigten Fragen und mögliche auf Konsens beru-
hende Folgemaßnahmen zu prüfen;

6. begrüßt die Abhaltung der sechsten Überprüfungs-
konferenz vom 20. November bis 8. Dezember 2006 in Genf
entsprechend dem Beschluss des Vorbereitungsausschusses
der Vertragsstaaten des Übereinkommens279;

7. ersucht den Generalsekretär, den Verwahrregierun-
gen des Übereinkommens auch weiterhin die erforderliche
Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Dienste für
die Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der Über-
prüfungskonferenzen bereitzustellen; 

8. beschließt, auch in Anbetracht der Ergebnisse der
sechsten Überprüfungskonferenz, den Punkt „Übereinkom-
men über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lage-
rung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxin-
waffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

RESOLUTION 61/103

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 6. Dezember 2006, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 166 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 6 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/397, Ziff. 7)280:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Her-
zegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,

Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger,
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Ne-
vis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen:, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Äthiopien, Australien, Indien, Kamerun, Kanada, Tonga.

61/103. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im
Nahen Osten

Die Generalversammlung,

eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen,
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution
GC(50)/RES/16 vom 22. September 2006281,

sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaffen
in der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit darstellen würde,

in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anlagen in
der Nahostregion umgehend den umfassenden Sicherungs-
maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation
unterstellt werden müssen,

unter Hinweis auf den Beschluss über die Grundsätze und
Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung, der am 11. Mai 1995 von der Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Verlängerung
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ver-
abschiedet wurde282, worin sich die Konferenz nachdrücklich
für die weltweite Einhaltung des Vertrags283 als eine Frage von
dringendem Vorrang aussprach und alle Staaten, die noch
nicht Vertragsparteien sind, aufforderte, dem Vertrag mög-
lichst bald beizutreten, insbesondere diejenigen Staaten, die
kerntechnische Anlagen betreiben, die nicht den Sicherungs-
maßnahmen unterstellt sind,

279 See BWC/CONF.VI/PC/2, Ziff. 17.
280 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Bahrain, Bangladesch,
Dschibuti, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Syrische
Arabische Republik, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palä-
stina.

281 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other De-
cisions of the General Conference, Fiftieth Regular Session, 18–22 Sep-
tember 2006 (GC(50)/RES/DEC(2006)).
282 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
283 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15; öBGBl.
Nr. 258/1970; AS 1977 471.




